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9396 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Wirtschaftsausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 18. Juni 2015 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Mineralrohstoffgesetz geändert wird  

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates dient der Umsetzung der Richtlinie 2010/75/EU über 
Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung), kurz: „IE-
R“ – für den Bereich des Mineralrohstoffrechts, das heißt für Aufbereitungsanlagen, die in der Anlage 3 
zur Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994, angeführt sind, sowie die Abscheidung von 
Kohlenstoffdioxidströmen aus solchen Anlagen für Zwecke der geologischen Speicherung und weiters 
andere unmittelbar damit verbundene, in einem technischen Zusammenhang stehende Tätigkeiten, die 
Auswirkungen auf die Emissionen und die Umweltverschmutzung haben können. Dabei werden 
weitgehend die Bestimmungen zur Umsetzung der IE-R in das gewerbliche Betriebsanlagenrecht 
übernommen.  
Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates dient weiters der Umsetzung der Richtlinie 2012/18/EU 
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und 
anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG, kurz: „Seveso III – RL“ für den Bereich des 
Mineralrohstoffrechts, sowie der Umsetzung von Art. 20 der Richtlinie 2013/30/EU über die Sicherheit 
von Offshore-Erdöl- und -Erdgasaktivitäten und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG („Offshore – 
RL“).  
 
Der Wirtschaftsausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 30. 
Juni 2015 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Anneliese Junker. 
An der Debatte beteiligte sich Bundesrat Gerd Krusche. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Anneliese Junker gewählt. 

Der Wirtschaftsausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 30. Juni 2015 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2015 06 30 

 Anneliese Junker Sonja Zwazl 
 Berichterstatterin Vorsitzende 
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